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Ausgabe Juli 2023 
 

   

Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer Juli-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  

Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 25.5.2022). 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Betriebsausgabenpauschale erhöht 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ab dem Veranla-

gungszeitraum 2023 die Betriebsausgabenpauschale für 

bestimmte Berufsgruppen erhöht. Diese Erhöhung gilt für 

hauptberuflich tätige Schriftsteller und Journalisten sowie für 

nebenberuflich tätige Wissenschaftler, Künstler, Schriftstel-

ler und Lehrer/Prüfer. 

Hintergrund: Aus Vereinfachungsgründen gewährt die Fi-

nanzverwaltung eine Betriebsausgabenpauschale bei den 

folgenden Tätigkeiten: hauptberufliche selbständige schrift-

stellerische oder journalistische Tätigkeit; wissenschaftliche, 

künstlerische und schriftstellerische Nebentätigkeit; neben-

amtliche Lehr- und Prüfungstätigkeit. 

Wesentlicher Inhalt des aktuellen BMF-Schreibens: 

◼ Bei hauptberuflicher selbständiger schriftstellerischer 

oder journalistischer Tätigkeit können ab dem Veranla-

gungszeitraum 2023 30 % der Betriebseinnahmen aus die-

ser Tätigkeit pauschal als Betriebsausgaben abgezogen 

werden, höchstens jedoch 3.600 € jährlich. 

Hinweis: Bislang betrug der Höchstbetrag 2.455 €. Dieser 

Höchstbetrag gilt noch bis einschließlich 2022. 

◼ Bei nebenberuflicher Tätigkeit im wissenschaftlichen, 

künstlerischen oder schriftstellerischen Bereich kann der 
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Steuerpflichtige 25 % der Betriebseinnahmen aus dieser 

Nebentätigkeit pauschal als Betriebsausgaben geltend ma-

chen, höchstens aber 900 € jährlich. Der Höchstbetrag von 

900 € kann nur einmal für alle Nebentätigkeiten, die unter 

die Vereinfachungsregelung fallen, gewährt werden. 

Hinweis: Zu den nebenberuflichen Tätigkeiten gehört auch 

eine Vortrags- oder nebenberufliche Lehr- und Prüfungstä-

tigkeit, sofern sie nicht steuerfrei ist. Bislang betrug der 

Höchstbetrag 614 €. Dieser Höchstbetrag gilt noch bis ein-

schließlich 2022. 

Hinweise: Der Steuerpflichtige kann auch einen höheren 

Betriebsausgabenabzug geltend machen, muss diesen 

dann aber nachweisen. Das BMF begründet die Erhöhung 

mit dem gestiegenen Preisniveau. 

Keine Hinzurechnung für 
Sponsoringaufwendungen 

Die Aufwendungen eines Sponsors für Banden- und Trikot-

werbung sowie für die Nutzung des Vereinslogos sind nicht 

gewerbesteuerlich dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen. 

Denn es handelt sich bei Sponsoringaufwendungen nicht um 

Aufwendungen im Rahmen eines Miet- oder Pachtvertrags, 

sondern um Zahlungen aufgrund eines Vertrags eigener Art. 

Hintergrund: Gewerbesteuerlich werden bestimmte Auf-

wendungen hinzugerechnet, z. B. Mieten oder Lizenzvergü-

tungen. 

Sachverhalt: Die Klägerin war Großhändlerin und betätigte 

sich als Hauptsponsor eines Sportvereins, mit dem sie einen 

Sponsoringvertrag abschloss. Danach durfte die Klägerin 

das Vereinslogo für Werbezwecke nutzen sowie Banden- 

und Trikotwerbung betreiben. Das Finanzamt rechnete die 

Sponsoringaufwendungen, soweit sie auf die Trikot- und 

Bandenwerbung sowie auf die Nutzung des Vereinslogos 

entfielen, gewerbesteuerlich hinzu. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) verneinte eine 

gewerbesteuerliche Hinzurechnung und gab der Klage statt: 

◼ Der Sponsoringvertrag war kein Miet- oder Pachtvertrag, 

sondern ein Vertrag eigener Art, der unterschiedliche Leis-

tungspflichten enthielt, die rechtlich und wirtschaftlich aber 

nicht getrennt werden konnten. Daher kann aus dem Spon-

soringvertrag weder ein Mietanteil für die Trikot- oder Ban-

denwerbung noch ein Lizenzanteil für die Nutzung des Ver-

einslogos herausgerechnet werden. 

◼ Anders als bei einem Mietvertrag war der Sportverein nicht 

nur zur Überlassung von Flächen auf den Banden oder Tri-

kots verpflichtet, sondern er musste Kommunikationsleis-

tungen erbringen und eine Werbewirkung zugunsten der 

Klägerin herstellen, indem er es der Klägerin ermöglichte, 

bei Sportveranstaltungen ihren Namen zu präsentieren. So 

mussten die Banden insbesondere bei Sportveranstaltun-

gen die Werbung der Klägerin aufweisen. Gleiches gilt für 

die Trikotwerbung, da der Sportverein verpflichtet war, die 

Trikots bei den Spielen einzusetzen. Auch die Nutzung des 

Vereinslogos war Teil des nicht aufteilbaren „Sponsoring-

vertrags“. 

Hinweise: Das Urteil ist für gewerblich tätige Unternehmer 

erfreulich, da der BFH den Anwendungsbereich der gewer-

besteuerlichen Hinzurechnung beschränkt, indem er den 

Begriff der Mietaufwendungen eng auslegt. Der BFH lehnt 

es ab, eine Sponsoringleistung in einzelne Teilleistungen 

aufzuteilen und einen Mietanteil herauszurechnen. 

Bereits vor kurzem hat der BFH die Anmietung von Mehr-

wegbehältern im Rahmen eines „Voll-Logistik-Konzepts“ 

nicht als Mietvertrag eingestuft, sondern als gemischten Ver-

trag, weil neben der Überlassung der Mehrwegbehälter auch 

die Bereitstellung der Mehrwegbehälter am Abholort, die 

Auswahl der Behälter sowie deren Reinigung geschuldet 

war. Auch hier hatte der BFH eine gewerbesteuerliche Hin-

zurechnung eines Mietanteils abgelehnt. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Kostenbeteiligung bei doppelter 
Haushaltsführung 

Eine doppelte Haushaltsführung kann auch dann bestehen, 

wenn der Arbeitnehmer im Haus seiner Eltern wohnt. Vo-

raussetzung ist aber unter anderem, dass er sich an den 

Kosten der Lebensführung beteiligt; diese Beteiligung 

muss nicht durch laufende Zahlungen erfolgen, sondern 

kann auch in Gestalt von Einmalzahlungen erbracht werden. 

Hintergrund: Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, 

wenn der Arbeitnehmer außerhalb seines Lebensmittelpunk-

tes arbeitet und am Beschäftigungsort eine Zweitwohnung 

anmietet. Der Gesetzgeber verlangt, dass der Arbeitnehmer 

an seinem Lebensmittelpunkt eine Wohnung innehat und 

sich an den Kosten der Lebensführung finanziell beteiligt. 

Sachverhalt: Der Kläger arbeitete im Streitjahr 2015 in B und 

hatte dort eine Zwei-Zimmer-Wohnung angemietet, von der 

aus er an jedem Werktag zur Arbeit fuhr. An den Wochen-

enden hielt er sich im Haus seiner Eltern in X auf; der Kläger 

hatte in X auch seinen privaten Lebensmittelpunkt. 

Im Haus seiner Eltern bewohnte er im Obergeschoss eine 

Wohnung mit seinem Bruder B, während seine Eltern im Erd-

geschoss wohnten. Miete musste der Kläger an seine Eltern 

nicht zahlen. Der Kläger besorgte jedoch für sich und seinen 

Bruder im Streitjahr Lebensmittel und Getränke im Wert von 

ca. 1.400 €. Außerdem überwies er im Dezember 2015 auf 

das Konto seines Vaters Beträge in Höhe von 1.200 € mit 

dem Verwendungszweck „Nebenkosten/Telekommunika-

tion“ sowie in Höhe von 550 € mit dem Verwendungszweck 

„Anteil neue Fenster in 2015“. Der Kläger machte die Auf-

wendungen für die Zwei-Zimmer-Wohnung in B sowie für die 

wöchentlichen Familienheimfahrten als Werbungskosten im 

Rahmen einer doppelten Haushaltsführung geltend, die das 

Finanzamt wegen fehlender finanzieller Beteiligung am 

Haushalt in X nicht anerkannte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der hierge-

gen gerichteten Klage statt: 

◼ Der Kläger unterhielt einen eigenen Hausstand in X bei sei-

nen Eltern, auch wenn er weder Eigentümer noch Mieter 

des Hauses war. Es genügte, dass er im Haus seiner Eltern 

eine Wohnung aus abgeleitetem Recht nutzen konnte, weil 

seine Eltern ihm und seinem Bruder die Wohnung im Ober-

geschoss überlassen hatten. Unbeachtlich ist, dass die 

Wohnung im Obergeschoss nicht baulich von der von den 

Eltern genutzten Wohnung im Erdgeschoss getrennt war. 
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◼ In X befand sich auch der Lebensmittelpunkt des Klägers, 

da er dort in Vereinen aktiv war und sich an den Wochen-

enden sowie im Urlaub aufhielt. 

◼ Ferner hat sich der Kläger an den Kosten der Lebensfüh-

rung in X beteiligt. Zu diesen Kosten gehören die Kosten 

für die am Lebensmittelpunkt genutzte Wohnung sowie die 

Kosten für die eigentliche Haushaltsführung wie z. B. Le-

bensmittel oder Telekommunikation. Nicht hierzu gehören 

Kosten für den Urlaub, für die Freizeit, für den Pkw oder für 

die Gesundheitsvorsorge. 

◼ Der Kläger hat sich an dem im Obergeschoss bestehenden 

Haushalt bereits dadurch beteiligt, dass er Lebensmittel 

und Getränke im Wert von ca. 1.400 € eingekauft hat. Auf 

die Kosten, die für den Haushalt der Eltern im Erdgeschoss 

entstanden sind, kommt es nicht an, weil das Erdgeschoss 

nicht zum Haushalt des Klägers gehörte. 

Hinweise: Das Urteil ist positiv für Arbeitnehmer, weil es die 

Anforderungen an die Führung eines eigenen Hausstandes 

geringhält. So verlangt der BFH keine laufenden Zahlungen, 

sondern es genügen Einmalzahlungen. Ebenso wenig for-

dert der BFH einen Mindestbetrag oder eine Miete; aller-

dings dürfen die Zahlungen nicht erkennbar unzureichend 

sein. Als Vergleichsmaßstab für eine erkennbar unzu-

reichende finanzielle Beteiligung dienen die tatsächlich ent-

standenen Haushalts- und Lebenshaltungskosten. 

Auf die Zahlungen des Klägers für die „Nebenkosten/Tele-

kommunikation“ sowie für die neuen Fenster kam es im Er-

gebnis nicht an, weil bereits die Zahlungen für die Lebens-

mittel und Getränke ausreichend waren, um eine Beteiligung 

an den Haushaltskosten anzunehmen. 

Arbeitnehmer können einen eigenen Hausstand dadurch un-

terhalten, dass sie einen gemeinsamen Haupthausstand ge-

meinsam mit den Eltern oder mit einem Elternteil führen 

(sog. Mehrgenerationenhaushalt). Dies ist insbesondere bei 

älteren Arbeitnehmern der Fall, die wirtschaftlich bereits 

selbständig sind; hier kann man davon ausgehen, dass sie 

die Führung des elterlichen Haushalts maßgeblich mitbe-

stimmen und daher einen eigenen Hausstand unterhalten. 

Im Streitfall bestand kein Mehrgenerationenhaushalt, weil es 

im Erd- und im Obergeschoss zwei getrennte Haushalte 

gab: einen der Eltern und einen der Brüder. 

Vermieter 

Umsatzsteuerfreie Mitvermietung von 

Betriebsvorrichtungen 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) sieht die Vermietung 

von Betriebsvorrichtungen entgegen dem deutschen Um-

satzsteuerrecht als umsatzsteuerfrei an, wenn es sich hier-

bei um eine Nebenleistung zur umsatzsteuerfreien Haupt-

leistung, nämlich der Vermietung des Gebäudes, in dem sich 

die Betriebsvorrichtungen befinden, handelt. Dem EuGH zu-

folge handelt es sich dann um eine wirtschaftlich einheitli-

che Leistung, die nicht künstlich in eine umsatzsteuerfreie 

Gebäudevermietung und in eine umsatzsteuerpflichtige Ver-

mietung der Betriebsvorrichtungen aufgeteilt werden darf. 

Hintergrund: Nach dem deutschen Umsatzsteuerrecht ist 

die Vermietung von Grundstücken umsatzsteuerfrei. Die 

Umsatzsteuerfreiheit gilt jedoch nicht für die Vermietung von 

Betriebsvorrichtungen. Auch nach dem europäischen Mehr-

wertsteuerrecht ist die Vermietung und Verpachtung von 

Grundstücken von der Umsatzsteuer befreit, nicht aber die 

Vermietung von auf Dauer eingebauten Vorrichtungen und 

Maschinen. 

Sachverhalt: Der Kläger hatte an einen Putenzüchter ein 

Stallgebäude samt Maschinen und Betriebsvorrichtungen 

wie z. B. Heizungs- und Lüftungsanlagen, Beleuchtungssys-

temen und Fütterungsvorrichtungen in den Jahren 2010 bis 

2014 vermietet. Er sah die Miete als umsatzsteuerfrei an. 

Das Finanzamt behandelte hingegen 20 % der Gesamtmiete 

als umsatzsteuerpflichtig, weil es davon ausging, dass die-

ser Anteil auf die Betriebsvorrichtungen entfiel. 

Entscheidung: Der Fall kam zum EuGH, der im Grundsatz 

von einer umsatzsteuerfreien Vermietung der Betriebsvor-

richtungen ausging: 

◼ Eine wirtschaftlich einheitliche Leistung darf nicht künstlich 

in eine umsatzsteuerfreie und in eine umsatzsteuerpflich-

tige Leistung aufgespalten werden. Eine wirtschaftlich ein-

heitliche Leistung ist anzunehmen, wenn eine Haupt- und 

Nebenleistung erbracht wird. Eine Nebenleistung ist das 

Mittel, um die Hauptleistung unter optimalen Bedingungen 

in Anspruch nehmen zu können; sie erfüllt für den Kunden 

also keinen eigenen Zweck. 

◼ Liegt eine Nebenleistung vor, teilt sie das umsatzsteuerli-

che Schicksal der Hauptleistung. Ist also die Hauptleistung 

umsatzsteuerfrei, gilt das auch für die Nebenleistung. Ist 

die Hauptleistung hingegen umsatzsteuerpflichtig, erfasst 

die Umsatzsteuerpflicht auch die Nebenleistung. 

Hinweise: Die Sache geht an den BFH zurück, der den 

EuGH angerufen hatte. Der BFH muss nun prüfen, ob der 

Kläger mit der Vermietung des Stalls und der Mitvermietung 

der Betriebsvorrichtungen eine wirtschaftlich einheitliche 

Leistung erbracht hatte. 

Der EuGH deutet in seinem aktuellen Urteil an, dass eine 

wirtschaftlich einheitliche Leistung naheliegend sein dürfte. 

In diesem Fall wäre sodann zu prüfen, ob die Vermietung 

des Gebäudes die Hauptleistung darstellte: Dann wäre die 

Mitvermietung der Betriebsvorrichtungen umsatzsteuerfrei. 

Zwar sieht der deutsche Gesetzgeber die Vermietung von 

Betriebsvorrichtungen als umsatzsteuerpflichtig an. Nach 

dem EuGH gilt diese Umsatzsteuerpflicht nur dann, wenn 

Betriebsvorrichtungen ohne eine gleichzeitige Gebäudever-

mietung, die umsatzsteuerfrei ist, vermietet werden, oder 

wenn die Vermietung von Betriebsvorrichtungen Teil einer 

wirtschaftlich einheitlichen Leistung ist und die Hauptleistung 

dieser wirtschaftlich einheitlichen Leistung darstellt. 

Alle Steuerzahler 

Keine Steuerermäßigung für Hausnotruf-
system ohne Notfall-Soforthilfe 

Für die Kosten eines Hausnotrufsystems, bei dem der Notruf 

von der Notrufzentrale lediglich entgegengenommen und ein 

Hausarzt, ein Pflegedienst oder ein Angehöriger verständigt 

wird, wird keine Steuerermäßigung für haushaltsnahe 

Dienstleistungen gewährt. Denn die Dienstleistung des 
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Notruf-Anbieters wird nicht im Haushalt des Steuerpflichti-

gen erbracht. 

Hintergrund: Für die Inanspruchnahme haushaltsnaher 

Dienstleistungen wird eine Steuerermäßigung von 20 % ge-

währt, maximal 4.000 € pro Jahr. Die Ermäßigung wird direkt 

von der Steuer abgezogen. 

Sachverhalt: Die Klägerin war im Streitjahr 85 Jahre alt und 

zahlte für ein Hausnotrufsystem 288 € im Jahr. Für diesen 

Betrag erhielt sie das Notrufgerät, das sie im Notfall betäti-

gen konnte; dann kümmerte sich ein Mitarbeiter der Notruf-

zentrale um Hilfe, indem er die Feuerwehr, den Hausarzt, 

Nachbarn oder Verwandte informierte. Die Klägerin machte 

für die Kosten eine zwanzigprozentige Steuerermäßigung 

geltend, die das Finanzamt nicht anerkannte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hierge-

gen gerichtete Klage ab: 

◼ Eine haushaltsnahe Dienstleistung setzt eine Leistung mit 

Bezug zur Haushaltsführung voraus, die üblicherweise 

durch Mitglieder des Haushalts oder entsprechende Be-

schäftigte erledigt werden und regelmäßig anfallen. Außer-

dem muss die Leistung im Haushalt erbracht werden. 

◼ Zwar stellt das Notrufsystem im Grundsatz eine haushalts-

nahe Dienstleistung dar. Denn es handelt sich um eine Ruf-

bereitschaft, die üblicherweise durch Haushaltsmitglieder 

wie z. B. Angehörige erbracht wird. 

◼ Die Dienstleistung ist aber nicht im Haushalt der Klägerin 

erbracht worden. Denn wesentlicher Inhalt der Dienstleis-

tung ist die Bearbeitung eingehender Alarme und die Ver-

ständigung von Helfern wie z. B. dem Hausarzt, Pflege-

dienst oder von Angehörigen. Die Notrufzentrale schuldete 

keine unmittelbare Direkthilfe in Gestalt einer Ersten Hilfe 

im Haushalt der Klägerin. 

Hinweise: Der BFH hatte in einem anders gelagerten Fall in 

einer Seniorenresidenz die Steuerermäßigung gewährt. Dort 

war das Notrufgerät des Steuerpflichtigen mit einem sog. 

Piepser verbunden, den die Pfleger bei sich trugen und bei 

dessen Betätigung sie zum Steuerpflichtigen in dessen Zim-

mer eilten, um eine Notfall-Soforthilfe zu leisten. 

Erbfallkostenpauschale für den 
Nacherben 

Ein Nacherbe kann ebenso wie der Vorerbe den Pauschbe-

trag für Erbfallkosten wie z. B. Beerdigungskosten in Höhe 

von 10.300 € geltend machen. Denn beim Erwerb des Vor-

erben und beim Erwerb des Nacherben handelt es sich ins-

gesamt um zwei Erbfälle, so dass auch zweimal der Pausch-

betrag zu gewähren ist. 

Hintergrund: Ein Erblasser kann die Reihenfolge der Erben 

dadurch festlegen, dass er einen Vorerben und einen Nach-

erben, der beim Tod des Vorerben erbt, einsetzt. 

Vom Wert des Nachlasses können steuerlich u. a. die Kos-

ten der Bestattung des Erblassers abgezogen werden (sog. 

Erbfallkosten). Hierfür wird insgesamt ein Betrag von 

10.300 € ohne Nachweis anerkannt. 

Sachverhalt: Die Klägerin hatte eine Tante, die im Januar 

2013 verstarb. Die Tante hatte als Vorerben ihren Ehemann 

(Onkel der Klägerin) und als Nacherbin ihre Nichte, die Klä-

gerin, eingesetzt. Im Mai 2013 verstarb der Ehemann der 

Tante, so dass die Klägerin Nacherbin wurde; zugleich war 

die Klägerin auch Erbin ihres Onkels, schlug das Erbe je-

doch aus. Der Ehemann der Tante hatte erbschaftsteuerlich 

keine Nachlassverbindlichkeiten geltend gemacht. Die Klä-

gerin machte im Rahmen ihrer Erbschaftsteuererklärung den 

Pauschbetrag von 10.300 € für Erbfallkosten geltend, den 

das Finanzamt nicht anerkannte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der hierge-

gen gerichteten Klage statt: 

◼ Die Klägerin war Nacherbin und musste damit den Erwerb 

des Nachlasses vom Vorerben (Onkel) versteuern. Denn 

erbschaftsteuerlich gilt die Klägerin als Erbin des Vorerben. 

◼ Als Nacherbin kann sie auch Nachlassverbindlichkeiten 

und damit die Erbfallkosten geltend machen. Zwar ist der 

Pauschbetrag für Erbfallkosten pro Erbfall nur einmal zu 

gewähren und bei mehreren Miterben auf die einzelnen 

Miterben aufzuteilen. Vorerbe und Nacherbe sind aber 

nicht Miterben, sondern getrennt voneinander zu behan-

delnde Erben, die zeitlich nacheinander erben. 

◼ Unbeachtlich ist, dass es bezüglich der Tante als Erblasse-

rin nur einen Todesfall gab. Steuerlich führt dies nicht dazu, 

dass Vorerbe und Nacherbe die Erbfallkosten nur einmal 

pauschal geltend machen können. 

◼ Für den Abzug des Pauschbetrags in Höhe von 10.300 € 

ist nicht erforderlich, dass die Klägerin nachweist, dass ihr 

tatsächlich Erbfallkosten, d. h. Beerdigungskosten, ent-

standen sind. Der Pauschalabzug ist nach dem Gesetzes-

wortlaut ohne Nachweis möglich. 

Hinweise: Der BFH ändert zugunsten der Steuerpflichtigen 

seine Rechtsprechung, indem er nun keinen Nachweis mehr 

fordert, dass dem Grunde nach Erbfallkosten angefallen 

sind. Bislang hat er einen entsprechenden Nachweis ver-

langt. Allerdings war dies nicht mit dem Vereinfachungs-

zweck vereinbar, der mit der Gewährung des Pauschbetrags 

verbunden ist; denn es musste zunächst nachgewiesen wer-

den, dass Kosten entstanden waren, um anschließend einen 

Pauschbetrag (ohne Nachweis) abziehen zu können. 

Steuerlich erbt zunächst der Vorerbe vom Erblasser und an-

schließend der Nacherbe vom Vorerben; es liegen also zwei 

Erbfälle vor. Damit weicht das Steuerrecht vom Zivilrecht ab, 

nach dem Vorerbe und Nacherbe zwar nacheinander, aber 

beide vom ursprünglichen Erblasser erben. 
 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Juli 2023 

10.7.2023 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 

Zahlungsschonfrist bis zum 13.7.2023 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

27.7.2023 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 27.7.2023 

Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 25.7.2023 

  


